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Der Antrag auf Erlaubnis ist einzureichen bei der für den Sammler, Beförderer, Händler oder Makler 

nach Landesrecht zuständigen Behörde (Landratsamt Regen als Kreisverwaltungsbehörde). Hierbei 

handelt es sich um die Behörde des Landes, wo der Antragsteller seinen Hauptsitz hat (§ 54 Abs. 1 

Satz 3 KrWG). Rechtlich selbständige Tochterunternehmen bedürfen einer eigenen Erlaubnis durch 

die für das Tochterunternehmen zuständige Behörde. 

Bei ausländischen Sammlern, Beförderern, Händlern oder Maklern, die keinen Hauptsitz und keine 

Niederlassung in der Bundesrepublik haben, ist diejenige Behörde des Landes zuständig, in dessen 

Bezirk das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln gefährlicher Abfälle erstmals vorgenommen 

wird (§ 9 Abs. 2 AbfAEV).  

Liegt bei einem Notifizierungsverfahren keine Erlaubnis vor, so wird diese - sofern erforderlich - von 

der zuständigen Behörde des Landes erteilt, das von der Verbringung betroffen ist. Beim Import ist 

dies die zuständige Erlaubnis-Behörde am Empfangsort, beim Export die Erlaubnis-Behörde an der 

Anfallstelle des Abfalls. In Fällen des Transits fällt diese Aufgabe der zuständigen Erlaubnis-Behörde 

desjenigen Landes zu, das zuerst vom Transit betroffen ist.  
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Das Versagen einer Erlaubnis ist nicht formgebunden (siehe Begründung zu § 10 Abs. 3  

AbfAEV).  

Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen sein, soweit dies zur Wahrung des Wohls der 

Allgemeinheit erforderlich ist (§ 54 Abs. 2 KrWG). 

Erlaubnisse oder Nachweise aus anderen Mitgliedstaaten der EU oder Vertragsstaaten des Europäi-

schen Wirtschaftsraums gelten den inländischen gleichgestellt, sofern sie auch tatsächlich gleichwer-

tig sind. Die Unterlagen sin der zuständigen Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit in Original oder 

Kopie zuzusenden. Es kann verlangt werden, dass die Kopie beglaubigt oder die Unterlagen in die 

deutsche Sprache übersetzt werden (§ 54 Abs. 4 und 5 KrWG). 
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 Für die Erteilung der Erlaubnis werden Gebühren erhoben, die sich nach dem Kostengesetz in 

Verbindung mit dem Kostenverzeichnis (KVz) richten. 
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Sammler, Beförderer, Händler und Makler nicht gefährlicher Abfälle sowie Sammler, Be-

förderer, Händler und Makler gefährlicher Abfälle, die von der Pflicht zur Erlaubnis befreit 

sind (vgl. Ziffer 4.1), haben ihre Tätigkeit vor Aufnahme derselben bei der für sie zuständi-

gen Behörde anzuzeigen (§ 53 Abs. 1 KrWG). 

Die Anzeige ist unter Verwendung des dazu vorgesehenen Vordrucks nach Anlage 2 AbfAEV 

der zuständigen Behörde zu erstatten (§ 7 Abs. 1 AbfAEV). 

Es besteht die Möglichkeit, die Anzeige elektronisch über das Portal www.eaev-

formulare.de abzugeben (§ 8 AbfAEV i. V. m. § 53 Abs. 6 Nr. 2 KrWG). Das Erfordernis der 

qualifizierten elektronischen Signatur besteht hier nicht.  

 

 

Die Anzeige ist einzureichen bei der für den Sammler, Beförderer, Händler und Makler nach 

Landesrecht zuständigen Behörde (in Bayern die Kreisverwaltungsbehörden). Hierbei han-

delt es sich um die Behörde des Landes, wo der Antragsteller 

 seinen Hauptsitz hat (§ 54 Abs. 1 Satz 3 KrWG). Rechtlich selbständige Tochterunterneh-

men bedürfen einer eigenen Anzeige bei der für das Tochterunternehmen zuständigen Be-

hörde. 

Bei ausländischen Sammlern, Beförderern, Händlern oder Maklern, die keinen Hauptsitz 

und keine Niederlassung in der Bundesrepublik haben, ist diejenige Behörde des Landes 

zuständig, in dessen Bezirk das Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln der Abfälle 

erstmals vorgenommen wird.  

 

 

 

 

http://www.eaev-formulare.de/
http://www.eaev-formulare.de/
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Für eine Anzeige (auch für eine Änderung der Anzeige) werden Gebühren in Höhe von 30,- € 

erhoben. 
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